
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung der Versicherungsbedingungen der VHV Versicherung. 

Folgende Formulierung wurde zwischen Optimum Versicherungsmakler GmbH und der 

VHV Versicherung vereinbart und vom Produktmanager der Haftpflichtversicherung 

abgesegnet. 

1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherten aus Besitz oder Gebrauch 
von fremden und eigenem Kitesportgeräten (ATB-Kiten, Snowkiten, Kitesurfen, 
Buggykiten, Kiteboards und Wakeboards u. ä.). Der Versicherungsschutz gilt 
weltweit. 

 
2) Das Kitesurfen ist auch in Ländern versichert, wo der Kiteschirm (Drachen) als 

Luftfahrzeug gilt und der Versicherungspflicht unterliegt. 
(VHV Klause 6.11.1 (1) solchen Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen, greift nicht für den 
Kitesport! ) 

 
3) Es gibt für die Kitesportausrüstung keine Begrenzung des Gewichts. 

(VHV Klause 6.11.1 (2) Fluggeräte bis 5 KG greift nicht für den Kitesport!) 

 
4) Es gibt keine Begrenzung der Leinenlänge! 

 

5) Es gibt keine Begrenzung der Flughöhe! 

 

6) Es besteht Versicherungsschutz mit und ohne Kitesurf-Lizenz! 

 

 

 
 

 

KLASSIK-GARANT 

 


